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Einleitung

„Kapital und Arbeit sollten die besten Freunde sein, und sie würden das auch

zweifellos sein, wenn nicht jeder Teil vor dem anderen eine kleinen Vorteil voraus

haben möchte.“1 Hätte Bismarck die Beziehung von Kapital und Arbeit 100 Jahre

später beschreiben müssen, wäre dieser Satz wohl anders ausgefallen. 1991 hätte

er Kapital und Arbeit tatsächlich als die besten Freunde bezeichnet. In den vier

Jahrzehnten zwischen der Gründung der Bundesrepublik Deutschland und der

deutschen Wiedervereinigung waren Kapital und Arbeit durch ein enges Geflecht

sozialer und tariflicher Verträge sowohl aneinander, als auch an die Gesellschaft

gebunden2. Ganz im Sinne eines auf Ausgleich gerichteten Gebens und Nehmens

beschränkten sich die Tarifauseinandersetzungen in den Jahren steten Wirtschafts-

wachstums nur auf die Frage, „wo der Schnitt in dem Kuchen anzusetzen ist“.3

Kooperation statt Konfrontation lautete das Motto von Gewerkschaften und Arbeit-

gebern.

Nur 10 Jahre später hatte das Bild von der Freundschaft zwischen Kapital und

Arbeit erhebliche Risse bekommen. Auslöser waren die rasanten Veränderungen,

die unter dem Begriff „Globalisierung“ beschrieben werden. Sie erfaßten die

deutsche Gesellschaft und ließen alle Marktteilnehmer spüren, daß die in den

Nachkriegsjahren gewachsenen Grundfesten der deutschen Marktwirtschaft in

Auflösung begriffen waren. Arbeit und Kapital wurden nicht mehr als Einheit,

sondern zunehmend als Gegensatz begriffen. Die damit einhergehenden Verun-

sicherungen artikulierten sich insbesondere in der öffentlichen Auseinanderset-

zung um die Aktivitäten der Private Equity-Gesellschaften und der Hedge-Fonds

und fanden ihren Höhepunkt in der Heuschreckenschwarm-Metapher von Franz

Müntefering4.

Parallel zur Heuschrecken-Debatte fand in Deutschland eine weitere Auseinan-

dersetzung um die Beziehung von Kapital und Arbeit statt. Deren Gegenstand war

nicht die ethisch-moralische Verantwortung des Kapitals gegenüber der Arbeit,

1 Otto von Bismarck; zitiert nach ����	��� Historische Variationen, S. 319.
2 ��	��� Neuer deutscher Kapitalismus, S. 110.
3 �
������ NJW 1984, S. 595.
4 In einem Interview mit Franz Münterfering, das am 17. April 2005 in der ���
 �� ��		


��� erschien, führte dieser aus: „Manche Finanzinvestoren verschwenden keinen Gedanken
an die Menschen, deren Arbeitsplätze sie vernichten – sie bleiben anonym, haben kein Ge-
sicht, fallen wie Heuschreckenschwärme über Unternehmen her, grasen sie ab und ziehen
weiter. Gegen diese Form von Kapitalismus kämpfen wir.“; zitiert nach ����	�
� vom 28. April
2005, http. //stern.de/politik/deutschland/539759.html.



sondern die Forderung nach mehr Flexibilität im Arbeitsrecht. Insbesondere be-

dürfe es einer Reform des Tarifvertragssystems. Unternehmen müsse die Möglich-

keit eingeräumt werden, tarifliche Entgeltregelungen zu unterschreiten. Ansonsten

drohe der Industriestandort Deutschland aufgrund seiner überdurchschnittlich

hohen Lohnkosten im internationalen Wettbewerb den Anschluß zu verlieren. Der

Flächentarifvertrag selbst sei hierfür nicht das geeignete Instrument. Er sei unflexi-

bel, zu belastend und zu undifferenziert. Den Vorzug verdienten vielmehr betriebs-

nahe Lösungen, sog. betriebliche Bündnisse für Arbeit. Die Rechte der Betriebsräte

bei Bestimmung der Lohnhöhe und Arbeitszeit müßten erweitert werden, damit die

Lohnfindung mehr in den Betrieben stattfinden könne. Der Flächentarifvertrag

wurde zu Beginn des 21. Jahrhunderts nicht mehr als allseits anerkannter Wegbe-

reiter des deutschen Wirtschaftswunders, sondern als Totengräber des Wirtschafts-

standortes Deutschland angesehen.

In dieser Arbeit soll der Versuch unternommen werden, die in Wirtschaft, Poli-

tik und Rechtslehre geführte Diskussion um betriebliche Bündnisse für Arbeit

darzustellen und die Frage nach ihrer verfassungsrechtlichen Zulässigkeit zu

beantworten. Dabei erscheint es zunächst notwendig, die Strukturmerkmale auf-

zuzeigen, innerhalb derer Westdeutschland nach 1945 zu einer der führenden In-

dustrienationen weltweit wurde. Nur aus dem gesellschaftspolitischen Kontext

heraus sind die Auswirkungen der Globalisierung auf die deutsche Wirtschaft,

den Flächentarifvertrag und die Partnerschaft von Arbeitgebern und Gewerkschaf-

ten zu verstehen.

Daran anschließend wird die Diskussion zur Zulässigkeit betrieblicher Bünd-

nisse für Arbeit dargestellt. Es wird sich zeigen, daß im Zentrum der rechtlichen

Auseinandersetzung zwei Rechtsfragen stehen. Zum einen geht es um die Frage,

ob allein den Tarifvertragsparteien das Recht zur Regelung der Arbeits- und Wirt-

schaftsbedingungen zusteht. Zum anderen stellt sich die Frage, wie betriebliche

Bündnisse für Arbeit rechtstechnisch auszugestalten sind.

Im 3. Kapitel soll der Frage nachgegangen werden, ob und unter welchen Vor-

aussetzungen es gestattet ist, das Tarifvertragssystem auszugestalten, bzw. weshalb

die Koalitionen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern unter den Schutz von Art. 9

Abs. 3 GG fallen. Wie sich zeigen wird, ist hierbei der Blick auf die historische

Entwicklung des Koalitionswesens zu richten. Ein besonderes Gewicht wird daher

auf die Ursprünge des verfassungsrechtlichen Schutzes der Koalitionen gelegt. Ab-

schließend sollen die derzeitige Funktionsfähigkeit des Tarifvertragssystems und

die Stabilisierungsbemühungen der Koalitionen kritisch beleuchtet werden.

Im Mittelpunkt des 4. Kapitels wird die rechtstechnische Ausgestaltung betrieb-

licher Bündnisse für Arbeit stehen. Hierbei geht es vor allem um die Frage, ob eine

Neuinterpretation des Günstigkeitsprinzips oder ob die Einführung einer gesetz-

lichen Öffnungsklausel eine sachgerechtere Lösung darstellt. In diesem Zusam-

menhang wird auch geklärt werden müssen, inwieweit der Bereich der Lohnbedin-

gungen überhaupt einer Regelung durch die Betriebsparteien zugänglich ist und ob
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diese hierzu legitimiert sind. Das 4. Kapitel beginnt mit Überlegungen zu den ver-

fassungsrechtlichen Grenzen einer Ausgestaltung der Tarifautonomie.

Auf den Ergebnissen des 4. Kapitels aufbauend werden sodann die Gesetzent-

würfe der politischen Parteien und der Länder auf ihre Verfassungskonformität hin

untersucht.

Das Tarifvertragssystem und die Sozialpartnerschaft zwischen Gewerkschaften

und Arbeitgebern können auf eine mehr als 100jährige Tradition zurückblicken.

Sie überdauerten das Kaiserreich sowie die Weimarer Republik und wurden zu

einem wesentlichen Kennzeichen des wirtschaftlichen Aufschwungs in West-

deutschland. Die folgenden Ausführungen, insbesondere der abschließende Geset-

zesvorschlag sollen einen bescheidenen Beitrag zum dauerhaften Fortbestand der

spannungsgeladenen und wechselvollen Beziehung zwischen Kapital und Arbeit

leisten.
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